
Anlage 1: 
 
Satzung zur Änderung der „Satzung für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der 
Stadt Münster -Erschließungsbeitragssatzung (EBS)- vom 11.11.2012“: 
 
 
1. 
 
Die Präambel wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Auf Grund des § 132 Bundesbaugesetz vom 23.06.1960 (BGBl. I S. 341) in der Fassung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 6 d. Gesetzes v. 20.10.2015 
(BGBl. I., S. 1722) in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NW, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
25.06.2015 (GV. NW, S. 496) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt 
Münster am ………. die nachstehende Satzung beschlossen:“ 
 
 
 
2.  
 
§ 1 enthält folgenden Satz  
 
„Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahme wird durch das Bauprogramm bestimmt.“ 
 
 
 
3. 
 
§ 4 Satz 2 und Satz 3 entfallen ersatzlos. 
 
 
 
4. 
 
§ 8 Abs. 8 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich die gesamte Fläche des Buchgrundstücks. 
Abweichend davon gilt als Grundstücksfläche 
 
a) bei Grundstücken, die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder einer 

Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB und mit der Restfläche im Außenbereich (§ 35 

BauGB) liegen, die Teilfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans oder der Satzung 

nach § 34 Absatz 4 BauGB, 

 
b) bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen 

Festsetzungen nicht enthält und die teilweise innerhalb des unbeplanten Innenbereichs (§ 

34 BauGB) und mit der Restfläche im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die 

Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m von der Erschließungsanlage oder von der 

der Erschließungsanlage zugewandten Grenze des Grundstückes. Reicht die bauliche 

oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe 

maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. Grundstücksteile, 



die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei 

der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. 

 
c) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder einer Satzung 

nach § 34 Abs. 4 Nummern 2 und 3 BauGB nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in 

vergleichbarer Weise nutzbar sind (z.B. als Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 

Dauerkleingärten) oder innerhalb des unbeplanten Innenbereichs (§ 34 BauGB) so 

genutzt werden, gilt als Grundstücksfläche die gesamte Fläche des Buchgrundstücks.“ 

 
 
5.  
 
Nach § 18 wird folgender neuer § 19 eingefügt: 
 
„Entscheidung des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin 
 
Die Entscheidung über die Art und Weise der Abrechnung einer Anlage nach § 4, über eine 
Abrechnung im Wege der Kostenspaltung, über eine Erhebung von Vorausleistungen und 
über den Abschluss von Ablöseverträgen wird auf den Oberbürgermeister/die 
Oberbürgermeisterin übertragen. 
 
Auch die Entscheidung über eine geringfügige oder unwesentliche Änderung des 
Bauprogramms wird dem Oberbürgermeister/der Oberbürgermeisterin übertragen.“ 
 
 
 
6. 
 
Aus  dem bisherigen § 19 wird § 20 (Inkrafttreten). Dieser wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.“ 
 


